
Satzung der Grünen Liste Vlotho (GLV)

§ 1: Name und Sitz

§ 2: Zweck

§ 3: Mitgliedschaft

§ 4: Beiträge

§ 5: Organe

§ 6: Mitgliederversammlung

Die Wähler/innengruppe Grüne Liste Vlotho (GLV) ist ein Zusammenschluss i.S. 
des Kommunalwahlgesetzes. Ihr Sitz ist in Vlotho.

Die GLV hat ihre Wurzeln in der GRÜNEN Bewegung. Sie sieht es als ihre 
Aufgabe an, Grüne Zielsetzungen auf kommunaler Ebene zu vertreten. Die GLV 
arbeitet eng mit den GRÜNEN zusammen, ist gedoch gegenüber allen Parteien 
und parteiähnlichen Organisationen völlig unabhängig.

Mitglied kann werden, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat, keiner anderen 
Partei (mit Ausnahme der GRÜNEN) angehört  und sich zu den Zielen und 
Grundsätzen der GLV bekennt. Die Mitgliedschaft wird schriftlich beim Vorstand 
erklärt.
Die Mitgliedschaft kommt zustande, wenn der Vorstand einstimmig zustimmt und 
dies schriftlich bestätigt. Die Mitgliedschaft endet durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand, durch Ausschluss oder Tod. Zahlt ein Mitglied länger 
als 3 Monate nach Fälligkeit keinen Beitrag, so gilt dieses nach Ablauf eines 
Monats nach Zustellung der 2. Mahnung als Austritt. Auf diese Folge muss in der 
2. Mahnung hingewiesen werden.

Die Mitglieder zahlen Beiträge zur Durchführung der Aufgaben der GLV. Über die 
Höhe der Beiträge entscheidet die Mitgliederversammlung, die Beiträge werden in 
der Beitragsordnung festgelegt.

Organe der GLV sind 1. die Mitgliederversammlung und 2. der Vorstand

Die Mitgliederversammlung der GLV ist ihr oberstes beschlussfassendes Organ. 
Sie tagt öffentlich, sofern sie nichts anderes beschließt. Sie tagt in jedem Fall 
mitgliederöffentlich. Sie entscheidet, außer bei Satzungsänderungen und 
Auflösung mit einfacher Mehrheit. Stimmberechtigt sind alle Mitlgieder, die ihren 



Wohnsitz in Vlotho haben. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören:

1. Wahl des Vorstandes
2. Beschlussfassung über Programm und Satzung
3. Wahl der Stadtratskandidat/innen (in geheimer, schriftlicher Wahl)
4. Ausschluss von Mitgliedern
5. Enthebung von Ämtern
6 Auflösung der GLV

Der Vorstand besteht aus 3 gleichberechtigten Mitgliedern, von denen je 2 
gemeinsam zur Vertretung berechtigt sind. Der Vorstand kann durch die 
Mitgliederversammlung er-weitert werden. Er ist durch eine ordnungsgemäß 
einberufene Mitgliederversammlung jederzeit abwählbar und an die Weisungen 
der Mitgliederversammlung gebunden. Der Vorstand wird für 2 Jahre gewählt. Der 
Vorstand hat folgende Aufgaben:

1. Vertretung der GLV nach außen
2. Einberufung der Mitgliederversammlung
3. Verwaltung der Beiträge und des Vermögens
4. Pressearbeit

Von jedem Mitglied kann während einer Mitgliederversammlung der Antrag auf 
Abwahl eines Vorstandsmitgliedes oder des Gesamtvorstandes sowie auf 
Ausschluss eines Mitgliedes gestellt werden. Der Antrag ist zu begründen. Die 
Betroffenen sind in Kenntnis zu setzen und müssen auf Wunsch gehört werden.

Alle zu besetzenden Gremien oder Organe sind mindestparitätisch mit Frauen zu 
besetzen. Sollte keine Frau für einen Frauen zustehenden Platz kandidieren bzw. 
gewählt werden, so entscheidet die jeweilige Versammlung über das weitere 
Verfahren. Die Entscheidung bedarf der Zustimmung der Mehrheit der 
anwesenden Frauen.

Die Wahlen der Stadtratskandidat/innen erfolgen schriftlich in geheimer Wahl. Die 
Wahlen der Vorstandsmitglieder und anderer Vertreter/innen können öffentlich 
abgestimmt werden, wenn keine anderes Wahlverfahren beantragt wird. Gewählt 
ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält.. Bei einem 
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erforderlichen 2. Wahlgang gilt als gewählt, wer die Mehrheit aller Stimmen erhält. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.

Diese Satzung kann von der Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit geändert 
werden. Über die Aufläsung der GLV entscheidet die Mitgliederversammlung 
ebenfalls mit 2/3 Mehrheit. Dies muss durch eine Urabstimmung der Mitglieder, 
die innerhalb von 4 Wochen durchzuführen ist, bestätigt werden.

Diese Satzung tritt mit ihrer Verabschiedung auf der Mitgliederversammlung am 
16. März 1989 in Kraft

Der monatliche Beitrag beträgt 1% vom Bruttoverdienst, mind. jedoch 5,11 Euro, 
für Schüler/innen, Student/innen, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger/innen, 
Geringverdienende sowie Hausfrauen und - männer 2,51 Euro. 
Der Beitrag kann auf Antrag an den Vorstand in besonderen Fällen ermäßigt 
werden. Mitglieder der GLV, die gleichzeitig Mitglied der Partei Buendnis 90 Die 
GRÜNEN sind, werden auf Antrag an den Vorstand vom Beitrag befreit. 
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